
Praambel

Da in der deutschen Sprache durch das generische Maskulinum alle Geschlechter gleicher-
maßen miteinbezogen werden, wird in dieser Satzung auf ein angehangtes „Innen“ und der-
gleichen verzichtet. Auch aus Grunden der leichteren Lesbarkeit wird deshalb eine ge-
schlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Mitglieder/Innen, nicht durchgefuhrt. Entspre-
chende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung fur alle Geschlechter.

§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der im Jahr 1965 in Kamp- Lintfort gegrundete Verein fuhrt den Namen „Pistolen Sport Gilde
Moers 1965 e.V.“. Er ist Mitglied des Rheinischen Schutzenbundes, des Deutschen Schutzen-
bundes sowie des Landessportbundes und des Stadtsportverbandes.

Der Verein hat seinen Sitz in Moers und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kleve ein-
getragen.

§ 2 Geschaftsjahr

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Zweck des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes „steuerbegunstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Forderung des Sports und der sportlichen Jugendhilfe.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Forderung des Schießsports, durch Ausbil-
dung, praktische Ausubung und Ausrichtung schießsportlicher Veranstaltungen verwirklicht.

§ 4 Selbstlose Tatigkeit

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 5 Mittelverwendung

Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmaßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 6 Verbot der Begunstigung

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnismaßig hohe Vergutungen begunstigt werden.

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft

Vereinsmitglieder konnen naturliche Personen werden, die den besonderen rechtlichen und
charakterlichen Anforderungen des Schießsports genugen.

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Aufnahmeantrage nicht volljahriger Bewerber
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bedurfen der schriftlichen Zustimmung der Eltern, der Erziehungberechtigten bzw. der
gesetzlichen Vertreter.

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Dabei wird zunachst uber die vorlaufige
Mitgliedschaft entschieden. Die Entscheidung uber die Aufnahme als aktives Mitglied erfolgt
nach einjahriger Probezeit.

Gegen die Ablehnung, die keiner Begrundung bedarf, steht dem Bewerber die Berufung an
die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgultig entscheidet.

§ 7 a Formen der Mitgliedschaft

Der Verein hat: 

•aktive volljahrige Mitglieder;

•aktive jugendliche Mitglieder;

•vorlaufige Mitglieder;

•passive Mitglieder;

•Ehrenmitglieder.  

§ 7 b Rechte der Mitglieder

Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung mit Rede-, An-
trags- und Stimmrecht, zur Benutzung der sportlichen und sonstigen Einrichtungen nach Maß-
gabe der Aufsichtspersonen/ Schießleiter und zur Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins.
Die Teilnahme am Schießtraining und an Schießwettkampfen richtet sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen (insbesondere hinsichtlich der Altersbeschrankungen der verschiedenen
Waffen).

Die Ausubung des Stimmrechts ist an die Volljahrigkeit gebunden.

Vorlaufige Mitglieder besitzen kein Stimmrecht.

Fur passive Mitglieder steht die Forderung des Vereins durch Geld oder Sachbeitrage im Vor-
dergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des Vereins nicht.

Über die Ernennung zum Ehrenmitglied entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehr-
heit der Teilnehmer. Ehrenmitglieder haben alle Rechte aktiver Mitglieder. Sie sind jedoch von
der Beitragszahlung befreit.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber einem vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglied. Die schriftliche Austrittserklarung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils
zum Ende des Geschaftsjahres gegenuber dem Vorstand erklart werden.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Grunde sind insbesondere
ein die Vereinsziele schadigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmaßiger Pflichten oder
Beitragsruckstande von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung
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zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversamm-
lung entscheidet im Rahmen des Vereins endgultig. Dem Mitglied bleibt die Überprufung der
Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordent-
lichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entschei-
dung.

§ 9 Beitrage

Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die Hohe der Beitrage und deren Falligkeit be-
stimmt die Mitgliederversammlung.

§ 10 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 11 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehoren insbe-
sondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der
Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprufer, Festsetzung von Beitragen und deren Fal-
ligkeit, Beschlussfassung uber die Änderung der Satzung, Beschlussfassung uber die Auflo-
sung des Vereins, Entscheidung uber Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Beru-
fungsfallen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Ge-
setz ergeben.

Im ersten Quartal eines jeden Geschaftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung
statt.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet,
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Grunden verlangt.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mit-
gliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet
war. Mit Einverstandnis der Mitglieder kann die Zustellung der Einladung auch per Email erfol-
gen.

Die Tagesordnung ist zu erganzen, wenn dies ein Mitglied bis spatestens eine Woche vor
dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Erganzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen.

Antrage uber die Änderung der Satzung und uber die Auflosung des Vereins, die den Mitglie-
dern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, konnen erst
auf der nachsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfahig.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.

Der Schriftfuhrer fuhrt das Versammlungsprotokoll. Sofern in der Mitgliederversammlung der
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Vorstand neu gewahlt wird, ist zu Beginn der Versammlung zunachst ein Protokollfuhrer fur
die Versammlung zu wahlen.

Jedes Mitglied hat eine Stimme, sofern sich nicht Einschrankungen gemaß § 7 b ergeben.
Das Stimmrecht kann nur personlich oder fur ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht ausgeubt werden.

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Satzungsanderungen und die Auflosung des Vereins konnen nur mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Stimmenthaltungen und ungultige Stimmen bleiben außer Betracht.

Über die Beschlusse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und dem Schriftfuhrer/ Protokollfuhrer der Versammlung zu unterzeichnen
ist.

§ 12 Vorstand

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassierer,
dem Schießsportleiter und dem Schriftfuhrer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewahlt.

Die Vorstandmitglieder nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr, sie erhalten fur ihre Tatig-
keit keine Vergutung oder Aufwandsentschadigung. Ausgenommen ist die Erstattung von ver-
auslagten Sachkosten.

Vorstandsmitglieder konnen nur volljahrige aktive Mitglieder des Vereins werden. Bei Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

Scheidet ein Vorstandsmitglied aufgrund der Beendigung seiner Mitgliedschaft, seines Ruck-
trittes, durch Tod oder aufgrund des Verlustes seiner Handlungs- oder Geschaftsfahigkeit aus,
bestimmt der verbleibende Vorstand mit der Mehrzahl seiner Mitglieder aus seiner Mitte die
Person, die  bis zur nachsten Mitgliederversammlung  die Aufgaben des ausgeschiedenen
Mitgliedes wahrnimmt. 

Wiederwahl ist zulassig.

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewahlt ist.

§ 13 Kassenprufung

Die Mitgliederversammlung wahlt fur die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprufer und einen
Ersatzkassenprufer.

Diese durfen nicht Mitglieder des Vorstands sein.

Wiederwahl ist einmalig zulassig.

§ 14 Auflosung des Vereins

Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt
das Vermogen des Vereins an die Stadt Moers, die es unmittelbar und ausschließlich fur ge-
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meinnutzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 15 Gultigkeit dieser Satzung

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 04. Oktober 2020 beschlossen.

Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Alle bisherigen Satzungen der Pistolen Sport Gilde Moers 1965 e.V. treten zu diesem Zeit-
punkt außer Kraft.

Moers, 04. Oktober 2020
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